
Bekanntmachung der  

Satzung 

zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 

Entgelten für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ 

Otterwisch (Elternbeitragssatzung)  

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl.2014, 146), zuletzt geändert 

durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 358), der §§ 2 und 9 

Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26. August 2004 (SächsGVBl. 2004, 418), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 28. November 2013 (SächsGVBl S. 822, 840) sowie des Sächsischen Gesetzes zur 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) vom 15. Mai 2015 (SächsGVBl. 

S.349, 352) hat der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch in seiner Sitzung am                                    

12. September 2023 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 

§ 1 

Der § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  

(2) Die ungekürzten Elternbeiträge betragen pro Monat für eine Betreuungszeit von  

       täglich 9 Stunden für Krippenkinder und Kindergartenkinder und für 6 Stunden  

       für Hortkinder: 

  1. Krippenkinder:     317,37 €   

  2. Kindergartenkinder:              172,48 € 

  3. Hort:                  93,14 € 

§ 2 

Der § 4 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:  

(6)  Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der 

Einrichtung an mehr als drei Tagen im Monat überschritten, werden weitere Entgelte nach 

folgenden Maßgaben erhoben: 

1.  für die Betreuung als Kinderkrippenkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres  

     Entgelt von:  6,98 €   

2.  für die Betreuung als Kindergartenkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres  

     Entgelt von:   2,89 €   

3.  für die Betreuung als Hortkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres  

           Entgelt von:   2,26 €   

§ 3 

Die Änderung tritt ab 01. November 2023 in Kraft.  

 

Otterwisch, den 12.09.2023 

 

Kauerauf  

Bürgermeister  

 
 



Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
1. die Ausfertigung dieser Satzung ist nicht oder fehlerhaft erfolgt; 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung sind verletzt worden; 
3. der Bürgermeister hat dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen; 
4  vor Ablauf der o. g. Frist ist die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften 

gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden. 

 
 
Otterwisch, den  12.09.2023 
 
 
Kauerauf 
Bürgermeister 
 


